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auf dem hinteren Nadelbett Platz
für Zusatzeinrichtungen vorhanden,
beispielsweise für Plüschfadenfüh-
rer.

4. Ein Wiederanfangen ohne manuelles
Aufstossen ist leicht möglich.

5. Wenn Gestricke gearbeitet werden,
die kein Niederhalten von Maschen
erfordern, dann kann die Einrichtung
ausser Betrieb gesetzt werden.

Die Schweiz war durch J. Colijn, Fehl-

mann AG, Birrwil, A. Mastelli, AMM
S.A., Genfund Dr. T. Zimmerli, EMPA,
St. Gallen vertreten.

Allgemeines

In den zwei Jahren seit der Gründung
des TCs wurden von den neun Arbeits-
gruppen 37 Normentwürfe (prEN) aus-

gearbeitet und den CEN-Mitgliedlän-
dern zur Stellungnahme vorgelegt: 20

fanden eine zustimmende Mehrheit,
drei wurden abgelehnt und zu 14 prENs
liegen die Abstimmungsergebnisse
noch nicht vor. Der Vorsitzende dankte
allen Beteiligten für die enorme Arbeit,
die geleistet wurde. Er betonte aber

gleichzeitig, dass auch in Zukunft noch
viel zu tun sei, und dass die festgesetz-
ten Zieldaten unbedingt eingehalten
werden müssen.

Die Vorschriften für die Kennzeich-

nung sollten generell für alle persönli-
chen Schutzausrüstungen (PPE) festge-

legt werden; dies ist jedoch kurzfristig
nicht möglich. Gewisse Widersprüche
in den beiden, die Normung von PPE

bestimmenden EG-Richtlinien (über
Konstruktion von PPE einerseits und
über Benützung von PPE anderseits)

Die Einrichtung wird als Option
für die verschiedenen Typen der Bau-
reihe 700 angeboten. Die Abbildung
zeigt Applikationen in der 3-D-Tech-

nik. Es sind Musteroptiken, die mit
bisherigen technischen Einrichtungen
nicht machbar waren.

Universal GmbH & Co. KG,
D-7084 Westhausen

wurden festgestellt. Auch wurde die

Frage aufgeworfen, ob die in den CEN-
Normen festgelegten Mindestanforde-

rungen national verschärft werden dür-
fen. Eine klärende Stellungnahme von
der EG hierzu fehlt.

Berichte der Arbeitsgruppen

Die Leiter der neun Arbeitsgruppen
berichteten über den Stand der Arbei-
ten an den noch ausstehenden Projek-
ten. Acht weitere Normentwürfe wur-
den verabschiedet und werden, so-
bald alle Übersetzungen vorliegen, den

CEN-Mitgliedern zur Umfrage verteilt.
Zwei davon gaben zu längeren Diskus-
sionen Anlass: Bereits früher wurde
schon von der Schweiz beanstandet,
dass das Projekt «Schutzkleidung

gegen das Risiko, von beweglichen
Teilen erfasst zu werden» nicht in den

Arbeitsbereich des TC 162 gehöre, da

es sich dabei nicht um eine eigentliche
Schutzkleidung, sondern um einen

Sicherheitsaspekt einer Bekleidung
handle. Der Normentwurf zu diesem
Thema war zudem in der vorgelegten
Form nicht akzeptabel. Trotzdem wur-
de er mit acht gegen drei Stimmen
verabschiedet. Ebenfalls von der

Schweizer Delegation wurde bei einer
Prüfmethode über begrenzte Flammen-
ausbreitung beanstandet, dass die Be-

Stimmung der Einreisslänge nach der

Flammenexposition überhaupt keine

praxisgerechte Aussage erlaube, was
sich auch daran zeigt, dass die Ergeb-
nisse eines Rundversuches sehr stark
streuten. Aber auch dieser Norm-
entwurf wurde mit sieben gegen drei
Stimmen verabschiedet. Schliesslich
wurde ein neues Projekt gutgeheissen,
das als zweiten Teil zu dem bereits
existierenden Normentwurf über Feu-

erwehr-Schutzbekleidung eine Norm
über Feuer-Annäherungs-Bekleidung
vorsieht.

Schluss

Grosse Probleme ergeben sich auf-

grund des enormen Zeitdruckes bei der

Koordination der Arbeiten innerhalb
des TC 162 und auch mit anderen TCs.

Der an der Sitzung anwesende Vorsit-
zende des TC 79 (Atemschutz) appel-
lierte an die Delegierten, vor allem an
die Mitglieder der Arbeitsgruppe 3

(Chemikalienschutz), die bereits beste-

henden Festlegungen des TC 79 über
Atemschutzgeräte zu berücksichtigen.
Eine Zusammenarbeit mit TC 122

(Ergonomie) sowie zwischen TC 205

(Nicht-aktive medizinische Produkte)
und TC 162/WG 8 (Schutzhandschuhe)
wurde beschlossen. Von der Schweizer

Delegation wurde auf die Wichtigkeit
der Verwendung einheitlicher Begriffe
hingewiesen und der Arbeitsgruppe 1

dringend empfohlen die Arbeit an dem
bereits in der letzten Sitzung beschlos-

senen dreisprachigen Terminologie-
dokument mit höchster Priorität voran-
zutreiben. Ebenso sollten auch Rieht-
linien für die einheitliche Gestaltung
der Normen innerhalb des TCs festge-

legt werden. Der Vorsitzende meinte,
dass dies in der vorgegebenen Zeit nicht
möglich sei; die Normen müssten in
einer späteren Überarbeitung verein-
heitlicht werden.

Die nächste Sitzung des TC 162 fin-
det am 26./27. November 1991 ebenfalls
in Haan statt.

EMPA, 9001 St. Gallen

Schutzbekleidung

Am 16./17. April 1991 fand in Haan, Deutschland die 4. Sitzung
von CEINI/TC 162 «Schutzbekleidung einschliesslich Hand- und
Armschutz und Rettungswesten» statt. Über 50 Delegierte aus elf
Ländern nahmen an der Sitzung unter dem Vorsitz von B. Ziegenfuss,
Deutschland, teil.
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